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RS UVS Kärnten 1996/07/25 KUVS-
1179/5/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.07.1996

Rechtssatz

Gehört ein Hund - vorliegend ein Sennenhund "Semi" - zum Haus und ist festgelegt, daß er von demjenigen

Hausangehörigen beaufsichtigt wird, der anwesend ist und geht der Hund mit der Beschuldigten als Hausangehörige

vom Wohnobjekt zu einem Zaun, von wo er dann ohne Maulkorb und Absperrung frei herumlief, so tri;t die

Beschuldigte auch dann die Beaufsichtigungspflicht, wenn der Hund nicht ihr gehörte.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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